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Mitglieder-Info Nr. 76/2008 
 
Erwerbsfähigkeit behinderter Menschen im Eingangsverfahren und im 
Berufsbildungsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Fachdiskussion um die Zugangsvoraussetzungen für behinderte Menschen zu 
Werkstätten wird kontrovers darüber diskutiert, ob behinderte Menschen bereits zum 
Zeitpunkt des Eintritts in das Eingangsverfahren und der Förderung im Berufsbil-
dungsbereich der Werkstätten voll erwerbsgemindert sein müssen.  
Irritationen hat es in der Vergangenheit auch durch missverständliche „fachliche 
Hinweise“ der Bundesagentur für Arbeit gegeben. 
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat mit einem Schreiben vom 
21.10.2008 an die Bundesagentur für Arbeit ihre Auffassung dargestellt, dass zu den 
voll erwerbsgeminderten Menschen im Sinne des § 43 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 SGB VI 
auch diejenigen gehören, die in anerkannten Werkstätten tätig sind, und zwar nicht 
nur im Arbeitsbereich, sondern auch im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbe-
reich. 
 
Ebenfalls wird klargestellt, dass die volle Erwerbsminderung während der gesamten 
Tätigkeit in der Werkstatt anhält. Dies gilt auch bei Personen, die den Übergang auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt anstreben. Sie endet erst, wenn die berufliche Ein-
gliederung durch die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhält-
nisses vollzogen ist. 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesverwaltungsamt Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 
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Damit bestätigt das BMAS ausdrücklich die bisher von der BAGüS vertretende Auf-
fassung in dieser Frage. 
 
Näheres zu dieser Thematik entnehmen Sie bitte dem Protokoll der Sitzung des 
Fachausschusses II vom Oktober diesen Jahres, welches in Kürze vorliegen wird. 
Dort ist im Übrigen auch bekannt geworden, dass die BA inzwischen ihre Hand-
lungsempfehlung dieser Auffassung entsprechend angepasst hat. 
 
Ich hoffe sehr, dass durch die Stellungnahme des BMAS sowie durch die geänder-
ten fachlichen Hinweise der BA zur Frage, welche behinderten Menschen Zugang zu 
Werkstätten haben, Klarheit geschaffen ist und sich weitere Diskussionen im Fach-
ausschuss der Werkstätten erübrigen. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 


